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Sachgebiet 111  

Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

14. Beschlußempfehlung und Bericht 
des Wahlprüfungsausschusses 

zu 85 gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
eingegangenen Wahleinsprüchen 

A. Problem 

Gemäß Artikel 41 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes ist die Wahl-
prüfung Sache des Deutschen Bundestages. Dieser hat nach den 
Bestimmungen des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) auf der Grund-
lage von Beschlußempfehlungen des Wahlprüfungsausschusses 
über die Einsprüche zur Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen 
Bundestag vom 16. Oktober 1994 zu entscheiden. Insgesamt 
waren 1 434 Zuschriften zu dieser Bundestagswahl eingegangen. 
Die jetzt zur Beschlußfassung vorgelegten Entscheidungen be- 
handeln 85 weitere Wahleinsprüche. Sie schließen sich an die 
bereits vorgelegten Beschlußempfehlungen auf den Drucksachen 
13/2800, 13/3035 und 13/3355 (neu), 13/3531, 13/3532, 13/3770, 
13/3771, 13/3772, 13/3773, 13/3774, 13/3775, 13/3776, 13/3924 
und 13/3925 an. Die Beschlußempfehlungen zu den übrigen 
Einsprüchen wird der Wahlprüfungsausschuß jeweils nach Ab-
schluß der Beratungen im Wahlprüfungsausschuß dem Deutschen 
Bundestag zuleiten. 

B. Lösung 

Zurückweisung von 85 Wahleinsprüchen, davon 

1. fünf wegen Nichteinhaltung der gesetzlichen Ausschlußfrist 
(§ 6 Abs. 1 a Nr. 1 WPG), 

2. die übrigen wegen offensichtlicher Unbegründetheit im Sinne 
des § 6 Abs. 1 a Nr. 3 WPG. 

Offensichtlich unbegründet sind Einsprüche, die 

a) die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen behaupten; im Rah-
men des Wahlprüfungsverfahrens im Deutschen Bundestag 
kann eine dera rtige Prüfung nicht erfolgen (seit der 1. Wahlpe-
riode ständige Praxis des Deutschen Bundestages; diese Kon-
trolle blieb stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten), 
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b) mangels ausreichender Angabe von Tatsachen nicht er-
kennen lassen, auf welchen Tatbestand der Einspruch ge-
stützt wird (BVerfGE 4, 370 [372 f.]), 

c) sich zwar auf nachprüfbare Mängel bei der Vorbereitung 
oder Durchführung der Wahl stützen können, diese jedoch 
angesichts des Stimmenverhältnisses keinen Einfluß auf die 
Mandatsverteilung haben konnten (BVerfGE 4, 370 [372f.]). 

C. Alternativen 
Keine hinsichtlich der Ergebnisse der Entscheidungen. 

Der Wahlprüfungsausschuß ist jedoch allen behaupteten Wahl-
mängeln nachgegangen, auch wenn erkennbar war, daß, den 
Wahlmangel unterstellt, dieser keinen Einfluß auf die Mandats-
verteilung im 13. Deutschen Bundestag haben konnte. Diese A rt 

 der Behandlung soll mit dafür Sorge tragen, daß festgestellte 
Wahlmängel sich bei künftigen Wahlen soweit wie möglich nicht 
wiederholen. 

D. Kosten 

Keine 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

die aus den Anlagen 1 bis 84 ersichtlichen Entscheidungen zu 
treffen. 

Bonn, den 29. Februar 1996 

Der Wahlprüfungsausschuß 

Dieter Wiefelspütz 
Vorsitzender 

Clemens Schwalbe (Anlagen 1 bis 19) 
Berichterstatter 

Norbert  Geis (Anlagen 20 bis 84) 
Berichterstatter 
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Anlage 1 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 901/94 - 
des  Herrn Richard Holder, 

wohnhaft: Kornbergstraße 22, 73061 Ebersbach, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 8. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 2 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 902/94 - 
der Frau Gudrun Biener, 

wohnhaft: Alexandrastraße 16, 06844 Dessau, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 28. Oktober 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes -
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 3 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 903/94 - 
des  Herrn Karl-Heinz Ventker, 

wohnhaft: An der Bringenburg 36, 49504 Lotte, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 2. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ß en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 4 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 904/94 - 
der  Frau Helga Weige rt , 

wohnhaft: Hausbergstraße 14, 35510 Butzbach, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 9. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 1711). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 5 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 905/94 - 
der  Frau Hedwig Schrage, 

wohnhaft: Peter-Anton-Str. 18, 63179 Obertshausen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 9. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 6 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 906/94 - 
des Herrn Walter Bautsch, 

wohnhaft: Aug.-Scheidel-Str. 12, 60431 Frankfurt, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 8. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 à 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 7 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 908/94 
des Herrn Hans-Peter Riedl, 

wohnhaft: Schlesierstraße 5, 82515 Wolfratshausen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 10. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter 'den  dort  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 8 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 913/94 - 
des Herrn Peter Metz, 

wohnhaft: Wolkerstraße 5, 41462 Neuss, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 3. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 9 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 914/94 - 
des Herrn Andreas Schumacher, 

wohnhaft: Butzbachweg 8, 63739 Aschaffenburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 25. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 10 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 915/94 - 
der  Frau Henriette Reimers, 

wohnhaft: Hinsbleek 11, Haus B Wohnung 335, 22391 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 7. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzie rung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie

-

sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 11 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache — Az.: WP 916/94 - 
der Frau Claudia Renner, 

wohnhaft: Richardstraße 40, 22081 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 6. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 12 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 922/94 - 
des Herrn Gerhard Findeisen, 

wohnhaft: Schwarzenbergstr. 6, 83043 Bad Aibling, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 7. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 13 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 923/94 - 
des  Herrn Klaus Günther, 

wohnhaft: Mozartstraße 8, 8841 Mittelbiberach, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 8. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 14 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 926/94 - 
des Herrn Sven Helsig, 

wohnhaft: Tietzenweg 55, 12203 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 8. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 15 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 932/94 - 
der  Frau Ruth Jerosch-Setiawan, 

wohnhaft: Dettmershof 6, 45891 Gelsenkirchen-Buer, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 7. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 16 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 933/94 - 
des Herrn Louis Posern, 

wohnhaft: Parkstraße 4, 79713 Bad Säckingen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 8. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Darüber hinaus hat der , Einspruchsführer be-
antragt, die Wahl des Bundeskanzlers bis zur Ent-
scheidung über die Wahleinsprüche auszusetzen. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 

von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Antrag auf Aussetzung der Wahl des Bundes-
kanzlers kann im Rahmen des Wahlprüfungsverfah-
rens nicht berücksichtigt werden, weil es sich nicht 
um eine Angelegenheit der Wahlvorbereitung, Wahl-
durchführung und Wahlfeststellung handelt. 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 17 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 947/94 -  

des Herrn Rudolf Deschler, 
wohnhaft: Ulmerstraße 18, 89275 Elchingen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 4. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 18 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 948/94 - 
des  Herrn Dietrich Wenisch, 

wohnhaft: Westendstraße 235, 80686 München, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 19 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 949/94 - 
der  Frau Dr. Marion Gros-Racic, 

wohnhaft: Föhrerweg 11, 86567 Hilgertshausen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 9. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins

-

besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 



Drucksache 13/3926 	Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/3926 

Anlage 20 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 950/94 - 
des  Herrn Markus Breig, 

wohnhaft: Am Rennbuckel 11, 76185 Karlsruhe, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 8. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie

-

den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 21 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache L Az.: WP 952/94 - 
des  Herrn Wolf-Ulrich Strittmatter, 

wohnhaft: Allgäustraße 18, 88212 Ravensburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 4. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 22 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 953/94 - 
der  Frau Helga Steeger, 

wohnhaft: Kulmbacher Str. 17, 91056 Erlangen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 3. November 1994, ergänzt 
durch Schreiben vom 6. Dezember 1994 hat die 
Einspruchsführerin Einspruch gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag ein-
gelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Darüber hinaus hat die Einspruchsführerin bean-
tragt, die Wahl des Bundeskanzlers bis zur Ent-
scheidung über die Wahleinsprüche auszusetzen. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Antrag auf Aussetzung der Wahl des Bundes-
kanzlers kann im Rahmen des Wahlprüfungsverfah-
ren nicht berücksichtigt werden, weil es sich nicht 
um eine Angelegenheit der Wahlvorbereitung, Wahl-
durchführung und Wahlfeststellung handelt. 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 23 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 960/94 - 
des Herrn Hermann Wüllner, 

wohnhaft: Schaeferstraße 82, 44623 Herne, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 9. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz

-

ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Darüber hinaus hat der Einspruchsführer bean-
tragt, die Wahl des Bundeskanzlers bis zur Ent-
scheidung über die Wahleinsprüche auszusetzen. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 

von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Antrag auf Aussetzung der Wahl des Bundes-
kanzlers kann im Rahmen des Wahlprüfungsverfah-
rens nicht berücksichtigt werden, weil es sich nicht 
um eine Angelegenheit der Wahlvorbereitung, Wahl-
durchführung und Wahlfeststellung handelt. 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 24 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 967/94 - 
der  Frau Ingrid Vörssel-Schlechtum, 

wohnhaft: Jakob-Krebs-Straße 134, 47877 Willich, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 4. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 25 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 969/94 - 
des Herrn Hermann Guthmann, 

wohnhaft: Am Sudholz 56, 33613 Bielefeld, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 26 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 970/94 - 
der  Frau Stefanie Dademasch, 

wohnhaft: Kohlenstraße 11, 47199 Duisburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 6. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 27 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 971/94 - 
des Herrn Philipp Gerheim, 

wohnhaft: Rüppurrerstraße 30, 76137 Karlsruhe, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 11. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 28 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 980/94 - 
der Frau Rosemarie Schattevoy, 

wohnhaft: Prinzenstraße 151, 53175 Bonn, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 2. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde ,im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 29 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 982/94 - 
des  Herrn Frank Weusmann, 

wohnhaft: Grüner Weg 1 8531 Nordhorn-Hestrup, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 29. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes -
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 30 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 983/94 - 
des  Herrn Hans-Jochim Sach, 

wohnhaft: Achtermöhlen 55, 26129 Oldenburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 6. November 1994, ergänzt 
durch Schreiben vom 20. Dezember 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet, zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 31 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 990/94 - 
des  Herrn Jürgen Schröder, 

wohnhaft: Körnerstraße 8, 85055 Ingolstadt, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 12. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -

beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 32 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 993/94 - 
des  Herrn Andreas Konietzny, 

wohnhaft: Baerwaldstraße 7, 10961 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 10. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 33 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az,: WP 994/94 - 

1. der Frau Elfriede Wenisch, 
wohnhaft: Humboldtstraße 13, 92224 Amberg, 

2. des Herrn Ulrich Wenisch, 
wohnhaft: Humboldtstraße 13, 92224 Amberg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 		beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. Oktober 1994 haben die 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführer wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf- 

grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 34 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 997/94 - 
des Herrn Andreas Neunzig, 

wohnhaft: Laurenz-Kiesgen-Straße 15, 51105 Köln, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 14. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 



Drucksache 13/3926 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/3926 

Anlage 35 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 998/94 - 
des Herrn Helmut Keil, 

wohnhaft: Lohengrinstraße 78, 82110 Germering, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 7. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Darüber hinaus hat der Einspruchsführer bean-
tragt, die Wahl des Bundeskanzlers bis zur Ent-
scheidung über die Wahleinsprüche auszusetzen. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 

von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dab das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Antrag auf Aussetzung der Wahl des Bundes-
kanzlers kann im Rahmen des Wahlprüfungsverfah-
ren nicht berücksichtigt werden, weil es sich nicht 
um eine Angelegenheit der Wahlvorbereitung, Wahl-
durchführung und Wahlfeststellung handelt. 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 36 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1001/94 - 
der Frau Christel Kittner, 

wohnhaft: Bischofholer Damm 88, 30173 Hannover, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 13. November 1994 hat die 
Einspruchsführerin Einspruch gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag ein-
gelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 37 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1002/94 - 
der Frau Christine Berg, 

wohnhaft: Erlengang 18, 22844 Norderstedt, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	  beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 21. Oktober 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 38 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1009/94 - 
des Herrn Olaf Bursian, 

wohnhaft: Jakob-Steffan-Straße 39/205, 55122 Mainz, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 14. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann

-

ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 39 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1010/94 - 
der  Frau Annegret Wiertz, 

wohnhaft: Schuppendahler Weg 42, 42897 Remscheid, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 26. Oktober 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 40 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1012/94 - 
des  Herrn Peter Schicks, 

wohnhaft: Schroersstraße 21, 47803 Krefeld, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 10. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la  Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 41 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1023/94 - 
des  Herrn Klaus Ewald, 

wohnhaft: Schwarzer Weg 8, 26759 Hinte, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 7. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ß en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 42 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1027/94 - 
der Frau Evelin Ramos da Silva Maia, 

wohnhaft: Lindenstraße 41, 12555 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 26. Oktober 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 43 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1028/94 - 
des Herrn Julian Schließer, 

wohnhaft: Lindenstraße 41, 12555 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 26. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 44 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1029/94 - 
des Herrn Eugen Thielen, 

wohnhaft: Kleiststraße 10, 65187 Wiesbaden, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 11. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd

-

lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes -
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 45 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1031/94 - 
des Herrn Werner Kiszio, 

wohnhaft: Twentmannstraße 148, 45326 Essen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 9. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzie rung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 46 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1032/94 - 
des  Herrn Lutz Wilschke, 

wohnhaft: Dessauer Straße 161, 06118 Halle (Saale), 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 9. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 47 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1034/94 - 
des  Herrn Ernst-Joachim Regier, 

wohnhaft: Goethestraße 7, 67126 Assenheim, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 8. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Darüber hinaus hat der Einspruchsführer bean-
tragt, die Wahl des Bundeskanzlers bis zur Ent-
scheidung über die Wahleinsprüche auszusetzen. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Antrag auf Aussetzung der Wahl des Bundes-
kanzlers kann im Rahmen des Wahlprüfungsverfah-
rens nicht berücksichtigt werden, weil es sich nicht 
um eine Angelegenheit der Wahlvorbereitung, Wahl-
durchführung und Wahlfeststellung handelt. 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 48 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1037/94 - 
des Herrn Folker Willrath , 

wohnhaft: Hechtseestraße 103, 81671 München, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 13. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe.. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 49 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1040/94 - 
des Herrn Lothar Metz, 

wohnhaft: Runde Straße 10, 31234 Edemissen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 12. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 50 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1044/94 - 
der Frau Gesa Clasen, 

wohnhaft: Alsterkamp 22, 20149 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 13. November 1994 hat die 
Einspruchsführerin Einspruch gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag ein-
gelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 51 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1046/94 - 
des Herrn Dirk Reimer, 

wohnhaft: Alsterkamp 22, 20149 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 11. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. ' 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 52 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1047/94 - 
der Frau Corinna Hohenstein, 

wohnhaft: Prätoriusweg 14, 20255 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 6. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 53 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1048/94 - 
des  Herrn Günter Rohne, 

wohnhaft: Emil Barth Straße 87, 40595 Düsseldorf, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 14. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche . Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
-Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 54 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1050/94 - 
des  Herrn Günter Koch, 

wohnhaft: Luruper Weg 55, 20257 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 10. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 55 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1051/94 - 
der Frau Claudia Schare, 

wohnhaft: Düsseldorfer Straße 35, 44143 Do rtmund, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 8. November 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien.  
Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 56 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1052/94 - 
des Herrn Ralf Pohl, 

wohnhaft: Herderstraße 26, 50189 Elsdorf/Erftkreis, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 16. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 57 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1056/94 - 
des Herrn Hans-Joachim Böhme, 

wohnhaft: Schaumbergerstraße 19, 96465 Neustadt bei Coburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 11. November und 9. Dezem-
ber 1994 hat der Einspruchsführer Einspruch ge-
gen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen 
Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die Überhangmandate verfälschten das Wahler-
gebnis und damit den Wählerwillen in nicht hin-
nehmbarer Weise, da sie eine erhebliche Diffe-
renzierung des Erfolgswertes der einzelnen Stim-
men zur Folge hätten. Es sei deshalb drin- gend 
geboten, durch die Gewährung von Ausgleichs-
mandaten oder eine anderweitige Verteilung der 
Überhangmandate zu einer das Wahlergebnis 
möglichst exakt widerspiegelnden Sitzverteilung 
im Deutschen Bundestag zurückzufinden. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen Ver-
handlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, well  das Wahlergeb-
nis mit den vom Einspruchsführer angegriffenen 
Überhangmandaten erstens aufgrund von gültigen 
Wahlrechtsvorschriften erzielt und zweitens richtig 
berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Entschlösse sich der Gesetzgeber zu einer Kompen-
sierung der Überhang- durch Ausgleichsmandate, 
so beeinträchtigte er ein anderes unabdingbares Ziel 
des Wahlrechts - die Arbeitsfähigkeit des Parla-
ments. Denn die Vergrößerung des Deutschen Bun-
destages, die bei der Gewährung von Ausgleichs-
mandaten notwendigerweise einträte, wäre uner-
träglich. Sie würde die Willensbildung in den 
Fraktionen und Ausschüssen des Parlaments jeden-
falls teilweise verlangsamen und erschweren. Eine 
Vergrößerung würde natürlich auch dem erklärten 
Ziel des Deutschen Bundestages zuwiderlaufen, die 
Zahl der gesetzlichen Mitglieder erheblich zu venin

-

gern.  

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. .1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 58 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1058/94 - 
des  Herrn Reinhard Krug, 

wohnhaft: Teltower Damm 7, 14169 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 18. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 59 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1060/94 - 
der Frau Gisela Backhaus, 

wohnhaft: Bernhard-Bästlein-Straße 41, 10367 Ber lin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 19. November 1994 hat die 
Einspruchsführerin Einspruch gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag ein-
gelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 60 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1060/94 - 
des  Herrn Eberhard Backhaus, 

wohnhaft: Bernhard-Bästlein-Straße 41, 10367 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 19. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 61 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1061/94 - 
des  Herrn Jürgen Uebel, 

wohnhaft: Am Stahlgraben 7, 37431 Bad Lauterberg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 19. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 62 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1062/94 - 
des Herrn Michael Pongratz, 

wohnhaft: Rembertistraße 67, 28195 Bremen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der  Deutsche  Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 15. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 63 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1063/94 - 
des Herrn Wolfgang Korschelt, 

wohnhaft: Preysingstraße 24, 12249 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 13. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vorn Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 64 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1066/94 - 
des  Herrn Ingo Malzmüller, 

wohnhaft: Rochusstraße 350, 50827 Köln, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 4. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 65 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1068/94 - 
des  Herrn Eckhard Freise, 

wohnhaft: Südstraße 44, 48153 Münster, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 27. Oktober und 13. Dezember 
1994 hat der Einspruchsführer Einspruch gegen 
die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bun-
destag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 66 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1072/94 - 
des  Herrn Werner Blanke, 

wohnhaft: Wettinerstraße 41, 08371 Glauchau, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. Die große Zahl der 
Überhangmandate verfälsche das Wahlergebnis 
und damit den Wählerwillen in nicht hinnehmba-
rer Weise. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 

von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 67 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1075/94 - 
des  Herrn Peter Mißkampf, 

wohnhaft: Keltenring 5, 55288 Spiesheim, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 23. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 68 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1079/94 - 
der Frau Andrea Gauder-Diel, 

wohnhaft: Obere Talstraße 13, 55286 Wörrstadt, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 23. November 1994 hat die 
Einspruchsführerin Einspruch gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag ein-
gelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 69 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1082/94 - 
des Herrn Wolf-Detlef Radtke, 

wohnhaft: Inrather Straße 304, 47803 Krefeld, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 23. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun

-

destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 70 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1085/94 - 
des  Herrn Gerhard Hieber, 

wohnhaft: Sonnenhalde 15, 74405 Gaildorf-Schönberg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. Die große Zahl der 
Überhangmandate verfälsche das Wahlergebnis 
und damit den Wählerwillen in nicht hinnehmba-
rer Weise. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 

von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 71 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1088/94 - 
des Herrn Lothar Kuntz, 

wohnhaft: Buchholzstraße 33, 66892 Bruchmühlb.-Miesau, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 72 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1089/94 - 
der  Frau Ruth Schmitt, 

wohnhaft: Röntgenstraße 1, 55291 Saulheim, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 29. November 1994 (Eingangs-
datum) hat die Einspruchsführerin Einspruch ge-
gen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen 
Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprä-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu

-

weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 73 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1090/94 - 
des Herrn Johannes Rother, 

wohnhaft: Düppelstraße 94, 46045 Oberhausen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 6. November 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. Die große Zahl der 
Überhangmandate verfälsche das Wahlergebnis 
und damit den Wählerwillen in nicht hinnehmba-
rer Weise, da sie eine erhebliche Differenzierung 
des Erfolgswertes der einzelnen Stimmen zur Fol-
ge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein

-

spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb
-nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 74 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1091/94 - 
des  Herrn Alexander Schall, 

wohnhaft: Jacob-Burckhardt-Straße 35, (z.Zt. Zi. 220) 78464 Konstanz, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 26. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 75 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1094/94 - 
des Herrn Wilfried Grüneschild, 

wohnhaft: Taunusstraße 55, 51105 Köln, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 29. November 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 76 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1127/94 - 
der  Frau Roswitha Angermund, 

wohnhaft: Auf der Jüchen 24, 51069 Köln, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 4. November und 13. Dezem-
ber 1994 hat die Einspruchsführerin Einspruch ge-
gen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen 
Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 77 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1128/94 - 
der  Frau Svenja Rothley, 

wohnhaft: Thomasstraße 42, 53119 Bonn, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 12. Dezember 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein

-

spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -  
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 78 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1130/94 - 
des Herrn Professor Dr. Bernd Reissert, 
wohnhaft: Bachestraße 3, 12161 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 14. Dezember 1994 hat der 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Entste-
hung der Überhangmandate geführt hätten, ver-
stießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 und 
38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 79 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1136/94 - 
des  Herrn Thomas Schalski, 

wohnhaft: Hartwig-Hesse-Str. 24, 20257 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 27. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen 
Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 80 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1150/94 - 
der  Frau Mechtild Fago, 

wohnhaft: Gretchenstraße 20, 30161 Hannover, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird als unzulässig zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 12. Dezember 1994, das am 
19. Dezember 1994 beim Deutschen Bundestag 
eingegangen ist, hat die Einspruchsführerin Ein-
spruch gegen die Gültigkeit der Wahl der Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die hohe Anzahl der Überhangmandate 
das Wahlergebnis verfälsche und einen Verfas-
sungsverstoß darstelle. Dies habe das Bundesver-
fassungsgericht bereits im Jahre 1988 festgestellt. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gemäß § 6 
Abs. 1 a Nr. 1 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer mündlichen Ver-
handlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist nicht fristgerecht beim Deutschen 
Bundestag eingegangen; er ist unzulässig. 

Gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 WPG müssen Wahleinsprüche 
binnen einer Frist von zwei Monaten nach dem 
Wahltag beim Deutschen Bundestag eingehen. Bei 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag lief die Ein-
spruchsfrist am 16. Dezember 1994 ab. Der Einspruch 
der Einspruchsführerin ging jedoch erst am 19. De-
zember 1994 beim Deutschen Bundestag ein. 

Der Einspruch war daher gemäß § 6 Abs. la  Nr. 1 
WPG als unzulässig zurückzuweisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 81 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1151/94 - 
des  Herrn Dr. Helmut Pollähne, 

wohnhaft: Hammerschmidtstraße 4, 33615 Bielefeld, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird als unzulässig zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 17. Dezember 1994, das am 
20. Dezember 1994 beim Deutschen Bundestag 
eingegangen ist, hat der Einspruchsführer Ein-
spruch gegen die Gültigkeit der Wahl der Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß er sich gegen die Verteilung der Man-
date im Deutschen Bundestag wende. Auf der 
Grundlage der sogenannten Überhangmandatsre-
gelung seien sowohl der CDU als auch der SPD er-
heblich mehr Sitze zugesprochen worden, als die-
sen Parteien auf Grund des Wahlergebnisses zu-
komme. Das führe dazu, daß die Regierungskoali-
tion aus CDU/CSU und F.D.P. eine deutlichere 
Mehrheit im Deutschen Bundestag besitze als dies 
nach Auszählung der Stimmen zu erwarten gewe-
sen sei. Dieses Ergebnis wiederspreche den Vor-
gaben, die das Bundesverfassungsgericht für die 
Zuteilung der sogenannten Überhangmandate 
gemacht habe: Durch die Überhangmandate dürfe 
- so die Intention des Verfassungsgerichts - das 
Wahlergebnis nicht verfälscht werden. Genau dies 
sei im vorliegenden Fall aber geschehen. 

Daher müsse die Sitzverteilung im Deutschen 
Bundestag als Ergebnis des Wahlprüfungsverfah-
rens korrigiert werden, um dem Bürgerwillen, wie 
er durch die Bundestagswahlen zum Ausdruck ge-
bracht worden sei, zur Geltung zu bringen. 

Er, der Einspruchsführer, sehe seine Stimme abge-
wertet, da die von ihm gewählte Partei erheblich 
mehr Stimmen zum Gewinn eines Sitzes im Deut-
schen Bundestag benötigt habe, als dies bei der 
SPD oder der CDU der Fall gewesen sei. Dies wie-
derspreche dem Grundsatz der Wahlgleichheit. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gemäß § 6 
Abs. 1 a Nr. 1 Wahlprüfungsgesetz (WPG) von der 
Anberaumung einer öffentlichen Verhandlung 
Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist nicht fristgerecht beim Deutschen 
Bundestag eingegangen; er ist unzulässig. 

Gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 WPG müssen Wahleinsprüche 
binnen einer Frist von zwei Monaten nach dem 
Wahltag beim Deutschen Bundestag eingehen. Bei 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag lief die Ein-
spruchsfrist am 16. Dezember 1994 ab. Der Einspruch 
des Einspruchsführers ging jedoch erst am 19. De-
zember 1994 beim Deutschen Bundestag ein. 

Der Einspruch war daher gemäß § 6 Abs. 1 a Nr. 1 
WPG als unzulässig zurückzuweisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 82 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1152/94 - 
des Herrn Michael Pröttel, 

wohnhaft: Atelier an der Seepromenade, 82319 Starnberg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird als unzulässig zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994, das am 
23. Dezember 1994 beim Deutschen Bundestag 
eingegangen ist, hat der Einspruchsführer Ein-
spruch gegen die Gültigkeit der Wahl der Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß der Anfall einer größeren Zahl von 
Überhangmandaten zugunsten einzelner Parteien 
das tatsächliche Ergebnis der Wahl zum 13. Deut-
schen Bundestag vom 16. Oktober 1994 verfäl-
sche. Die Mandatsverteilung entspreche nicht den 
Bestimmungen der Verfassung. Dies folge bereits 
aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahre 1988. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gemäß § 6 
Abs. 1 a Nr. 1 Wahlprüfungsgesetz (WPG) von der 
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 
Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist nicht fristgerecht beim Deutschen 
Bundestag eingegangen; er ist unzulässig. 

Gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 WPG müssen Wahleinsprüche 
binnen einer Frist von zwei Monaten nach dem 
Wahltag beim Deutschen Bundestag eingehen. Bei 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag lief die Ein-
spruchsfrist am 16. Dezember 1994 ab. Der Einspruch 
des Einspruchsführers ging jedoch erst am 23. De-
zember 1994 beim Deutschen Bundestag ein. 

Der Einspruch war daher gemäß § 6 Abs. 1 a Nr. 1 
WPG als unzulässig zurückzuweisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 83 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1154/94 - 
des  Herrn Hendrik Raith, 

wohnhaft: Könneritzstraße 41, 04229 Leipzig, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird als unzulässig zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 18. Dezember 1994, das am 
27. Dezember 1994 beim Ausschuß für Wahlprü-
fung des Deutschen Bundestages eingegangen ist, 
hat der Einspruchsführer Einspruch gegen die 
Gültigkeit der Wahl der Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß er verfassungsrechtliche Bedenken ge-
gen jene Regelung hege, die das Entstehen zahl-
reicher Überhangmandate ermögliche. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gemäß § 6 
Abs. 1 a Nr. 1 Wahlprüfungsgesetz (WPG) von der 
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 
Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist nicht fristgerecht beim Deutschen 
Bundestag eingegangen; er ist unzulässig. 

Gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 WPG müssen Wahleinsprüche 
binnen einer Frist von zwei Monaten nach dem 
Wahltag beim Deutschen Bundestag eingehen. Bei 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag lief die Ein-
spruchsfrist am 16. Dezember 1994 ab. Der Einspruch 
des Einspruchsführers wurde jedoch erst am 18. De-
zember 1994 verfaßt und ging am 27. Dezember 1994 
beim Wahlprüfungsausschuß ein. 

Der Einspruch war daher gemäß § 6 Abs. 1 a Nr. 1 
WPG als unzulässig zurückzuweisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 84 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 1157/94 - 
des  Herrn Dirk Altenhoff, 

wohnhaft: Stockumer Straße 421, 44227 Do rtmund, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird als unzulässig zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 10. Januar 1995, das am 13. Ja-
nuar 1995 beim Deutschen Bundestag eingegan-
gen ist, hat der Einspruchsführer Einspruch gegen 
die Gültigkeit der Wahl der Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß er nicht hinnehmen könne, daß seine 
Stimme im Vergleich zu den Stimmen der Wähler 
anderer Parteien erheblich weniger zähle. Er for-
dere deshalb, daß dieser undemokratische Zu-
stand, der aus den entsprechenden Regelungen 
des Wahlrechts resultiere, „schleunigst" geändert 
werde. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gemäß § 6 
Abs. 1 a Nr. 1 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer mündlichen Ver-
handlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist nicht fristgerecht beim Deutschen 
Bundestag eingegangen; er ist unzulässig. 

Gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 WPG müssen Wahleinsprüche 
binnen einer Frist von zwei Monaten nach dem 
Wahltag beim Deutschen Bundestag eingehen. Bei 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag lief die Ein-
spruchsfrist am 16. Dezember 1994 ab. Der Einspruch 
des Einspruchsführers ging jedoch erst am 13. Januar 
1995 beim Deutschen Bundestag ein. 

Der Einspruch war daher gemäß § 6 Abs. 1 a Nr. 1 
WPG als unzulässig zurückzuweisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - 

-beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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